
Nds. MBl. Nr. 40/2023

852

B. Ministerium für Inneres und Sport

Geschäftsordnung des Landesausschusses 
„Rettungsdienst“ nach § 13 NRettDG

Bek. des MI v. 28. 6. 2023 — 35.22 41576-10-13 —

Bezug: Bek. v. 16. 11. 2016 (Nds. MBl. 2017 S. 154)

In der Anlage wird die Geschäftsordnung des Landesaus-
schusses „Rettungsdienst“ bekannt gemacht. Die Bezugsbe-
kanntmachung wird mit Wirkung vom 27. 6. 2023 aufge-
hoben.

— Nds. MBl. Nr. 40/2023 S. 852

Anlage

Geschäftsordnung des Landesausschusses „Rettungsdienst“ 
vom 28. 6. 2023

Aufgrund des § 13 Abs. 2 Satz 3 NRettDG i. d. F. vom
2. 10. 2007 (Nds. GVBL. S. 473) gibt sich der Landesaus-
schuss „Rettungsdienst“ folgende Geschäftsordnung:

Erster Teil
Ausschuss

§ 1
Mitglieder

(1) Der Ausschuss besteht aus 20 stimmberechtigten Mit-
gliedern. Für diese können je zwei Stellvertreterinnen oder
Stellvertreter berufen werden. Die stellvertretenden Mitglie-
der können anderen Organisationen derselben Mitglieder-
gruppe (§13 Abs. 1 Satz 2 NRettDG) angehören.

(2) Die fünf stimmberechtigten Vertreterinnen oder Ver-
treter der Träger des Rettungsdienstes setzen sich folgender-
maßen zusammen:
1. zwei Vertreterinnen oder Vertreter der Landkreise, zwei

Vertreterinnen oder Vertreter der kreisfreien Städte oder

der in § 3 Abs. 1 Nr. 2 des NRettDG namentlich aufge-
führten Städte und

2. eine Vertreterin oder ein Vertreter des Trägers der Luftret-
tung.

(3) Die fünf stimmberechtigten Vertreterinnen oder Ver-
treter der Beauftragten setzen sich folgendermaßen zusam-
men:
1. vier Vertreterinnen oder Vertreter der mit dem bodenge-

bundenen Rettungsdienst Beauftragten,
2. eine Vertreterin oder ein Vertreter der mit der Luftrettung

Beauftragten.
(4) Der Ausschuss kann mit einer Mehrheit von 16 Stim-

men befristet nicht stimmberechtigte außerordentliche Mit-
glieder hinzuziehen.

(5) Nur natürliche Personen können Mitglieder oder stell-
vertretende Mitglieder des Ausschusses werden

(6) Ein Mitglied oder ein stellvertretendes Mitglied wird
auf Antrag der benennenden Organisation, abberufen. Dar-
über hinaus können alle Mitglieder ihr Amt durch schriftli-
che Erklärung gegenüber dem zuständigen Fachministerium
niederlegen. Bis zur Berufung einer Nachfolgerin oder eines
Nachfolgers nimmt das stellvertretende Mitglied die Aufga-
ben im Ausschuss wahr.

§ 2
Amtsperiode

(1) Die Amtsperiode des Ausschusses beträgt vier Jahre.
Die Amtszeit der während einer Amtsperiode neu berufenen
Mitglieder oder stellvertretenden Mitglieder endet mit dem
Ablauf der Amtsperiode. Die erste Amtsperiode endet am
30. September 1996.

(2) Mit Ablauf der Amtsperiode 2016 wird der Beginn und
das Ende nachfolgender Amtsperioden auf den jeweiligen
Beginn und das Ende des dem entsprechenden Kalenderjah-
res festgelegt. Diese Regelung findet erstmalig zum 1. Januar
2017 seine Anwendung.

§ 3
Vorsitz

(1) Die stimmberechtigten Mitglieder wählen aus ihrer
Mitte ein vorsitzendes Mitglied und dessen Stellvertretung
für die Dauer einer Amtsperiode.

(2) Die Wahl des vorsitzenden Mitglieds und seiner Stell-
vertretung wird mit verdeckten Stimmzetteln vorgenom-
men. Gewählt ist, wer mindestens 16 Stimmen auf sich
vereinigt. Erhält keine Bewerberin oder kein Bewerber im ers-
ten Wahlgang diese Mehrheit, so ist  in einem zweiten Wahl-
gang gewählt, wer die meisten Stimmen auf sich vereinigt.
Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

(3) Das vorsitzende Mitglied oder seine Stellvertretung
verlieren ihr Amt, wenn der Ausschuss mit mindestens 16 Stim-
men ein anderes Mitglied zum vorsitzenden Mitglied oder
zu seiner Stellvertretung wählt.

(4) Das vorsitzende Mitglied und seine Stellvertretung kön-
nen ihr Amt jederzeit niederlegen. Die Nachfolge des vorsit-
zenden Mitglieds tritt dann seine Stellvertretung an. Die
Nachfolgerin oder den Nachfolger der Stellvertretung wäh-
len die Mitglieder des Ausschusses in der auf die Niederle-
gung des Amtes folgenden Sitzung.

§ 4
Geschäftsstelle

Die Geschäfte des Ausschusses und der nach § 9 einzuset-
zenden Arbeitsgruppen werden von der Dienst- oder Arbeits-
stelle des jeweiligen vorsitzenden Mitglieds des Ausschus-
ses geführt.

§ 5
Sitzungen

(1) Zur ersten Sitzung einer jeden Amtsperiode tritt der Aus-
schuss auf Einladung des zuständigen Fachministeriums zu-
sammen.

(2) Die Termine der übrigen Sitzungen bestimmt der Aus-
schuss mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Darüber
hinaus ist der Ausschuss einzuberufen, wenn mindestens
fünf stimmberechtigte Mitglieder dies beim vorsitzenden
Mitglied schriftlich unter Angabe des Beratungsgegenstan-
des beantragen.
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(3) Auf Beschluss des Ausschusses lädt das vorsitzende
Mitglied zu einzelnen Tagesordnungspunkten sachkundige
Personen ein, wenn deren Anhörung mit Rücksicht auf den
Beratungsgegenstand sachdienlich erscheint. Vertreterinnen
und Vertreter des zuständigen Fachministeriums sind be-
rechtigt, an den Sitzungen beobachtend teilzunehmen.

(4) Das vorsitzende Mitglied lädt die übrigen Mitglieder
des Ausschusses zu den Sitzungen ein und gibt den stellver-
tretenden Mitgliedern den Termin nachrichtlich bekannt. Es
legt den Ort der jeweiligen Sitzung fest, sofern nicht der Aus-
schuss einen Sitzungsort bestimmt hat. Die Geschäftsstelle
bereitet die Sitzungen vor. Sie versendet die Einladungen
mit einer vorläufigen Tagesordnung und etwaigen Beratungs-
unterlagen. Zwischen dem Versenden der Einladungen und
dem Sitzungstermin soll eine Frist von mindestens 4 Wo-
chen liegen, sofern nicht zwischen dem Termin und seiner
Bestimmung durch den Ausschuss eine kürzere Frist liegt.

(5) Die stimmberechtigten Mitglieder oder deren Stellver-
tretungen können weitere Vorschläge zur Tagesordnung ma-
chen. Die Vorschläge sollen dem vorsitzenden Mitglied
sowie den übrigen Mitgliedern vor der Sitzung schriftlich
mitgeteilt werden. Zu Beginn seiner Sitzung beschließt der
Ausschuss die endgültige Tagesordnung mit der Mehrheit
der abgegebenen Stimmen.

(6) Das vorsitzende Mitglied leitet die Sitzungen. Bei Ab-
wesenheit dieses Mitgliedes und seiner Stellvertretung wäh-
len anwesende Mitglieder eine Sitzungsleitung für die jewei-
lige Sitzung.

(7) Ist ein Mitglied an der Teilnahme verhindert, so tritt
an seine Stelle ein vertretendes Mitglied. Das verhinderte
Mitglied unterrichtet unverzüglich die Geschäftsstelle und
seine Vertretung über seine Verhinderung.

(8) Die Sitzungen sind nicht öffentlich. Die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer haben über die Sitzung Stillschweigen
zu bewahren, sofern nicht der Ausschuss im Einzelfall et-
was anderes beschließt.

§ 6
Beschlussfassung

(1) Sofern sich aus dieser Geschäftsordnung nichts Ab-
weichendes ergibt, ist der Ausschuss beschlussfähig, wenn
mindestens 16 stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind
und die abwesenden Mitglieder ordnungsgemäß eingeladen
wurden. Die Beschlüsse des Ausschusses werden mit den
Stimmen von mindestens 16 stimmberechtigten Mitgliedern
gefasst, sofern sich nicht aus dieser Geschäftsordnung etwas
anderes ergibt.

(2) Ist eine Angelegenheit wegen Beschlussunfähigkeit des
Ausschusses zurückgestellt worden und wird der Ausschuss
zum zweiten Mal zur Beschlussfassung über diesen Gegen-
stand einberufen, ist er auch dann beschlussfähig, wenn we-
niger als 16 stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind.
Der Ausschuss beschließt in diesem Fall mit der Mehrheit
der abgegebenen Stimmen. In der Ladung zur zweiten Sitzung
muss hierauf hingewiesen werden.

(3) Ist in dieser Geschäftsordnung bestimmt, dass Be-
schlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst
werden, gelten Stimmenenthaltungen nicht als abgegebene
Stimmen; bei Stimmengleichheit gilt eine Beschlussvorlage als
abgelehnt.

(4) Beschlüsse können im schriftlichen Verfahren herbei-
geführt werden, sofern kein Mitglied nach Versand der Ab-
stimmungsunterlagen unverzüglich dem Verfahren wider-
spricht.

§ 7
Niederschriften

(1) Über jede Sitzung des Ausschusses wird von der Ge-
schäftsstelle eine Niederschrift gefertigt. In die Niederschrift
sind aufzunehmen:
1. die Namen der Mitglieder und der übrigen Personen, die

an der Sitzung teilgenommen haben,
2. Ort, Tag, Beginn und Ende der Sitzung,
3. die Gegenstände der Beratung,
4. der Wortlaut der gefassten Beschlüsse.

Das vorsitzende Mitglied unterzeichnet die Niederschrift.
(2) Die Niederschrift gilt als genehmigt, wenn  innerhalb

eines Monats nach Zusendung an die Mitglieder, die an der
Sitzung teilgenommen haben, keine Einwendungen erhoben

werden. Soweit Einwendungen erhoben werden, erfolgt eine
Abstimmung im weiteren Umlaufverfahren.

(3) Den übrigen Mitgliedern und den stellvertretenden
Mitgliedern wird eine Ausfertigung der genehmigten Nie-
derschrift übersandt. Soweit Nichtmitglieder an der Sitzung
teilgenommen haben, erhalten sie einen Auszug aus der ge-
nehmigten Niederschrift mit den Tagesordnungspunkten,
an deren Besprechung sie teilgenommen haben.

(4) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder dürfen
die von der Geschäftsstelle übersandte genehmigte Nieder-
schrift der von ihnen vertretenen Mitgliedergruppe zuleiten.

§ 8
Bekanntmachung der Empfehlungen

Das zuständige Fachministerium gibt die Empfehlungen
des Ausschusses im Niedersächsischen Ministerialblatt be-
kannt. In geeigneten Fällen kann die Bekanntgabe auch da-
durch erfolgen, dass im Niedersächsischen Ministerialblatt
verkündet wird, dass die Empfehlung auf einer öffentlichen
und kostenfrei zugänglichen Internetseite, insbesondere auf
der Internetseite des Landesausschusses Rettungsdienst, all-
gemein zugänglich ist. In diesem Fall ist die Empfehlung in
einem gesonderten elektronischen Dokument dauerhaft im
Internet bereitzustellen und in der verkündeten Fassung durch
technische und organisatorische Maßnahmen zu sichern.

Zweiter Teil

Arbeitsgruppen

§ 9
Arbeitsgruppen

(1) Der Landesausschuss setzt bei Bedarf Arbeitsgruppen ein.
(2) Die Arbeitsgruppen bereiten bei Aufgabenzuweisung

durch den Ausschuss dessen Beschlüsse vor.

§ 10
Mitglieder

(1) In eine Arbeitsgruppe nach § 9 Abs. 1 entsendet jede
Mitgliedsgruppe ein Mitglied oder ein stellvertretendes Mit-
glied des Ausschusses als ordentliches Mitglied.

(2) Die Arbeitsgruppen können für bestimmte Beratungs-
gegenstände auf Vorschlag eines Mitglieds der Arbeitsgruppe
sachkundige Personen als außerordentliche Mitglieder hin-
zuziehen.

§ 11
Verfahren

(1) Die ordentlichen Mitglieder der Arbeitsgruppe bestim-
men aus ihrem Kreis die vorsitzende Person. Kommt keine
Einigung zustande, wird die vorsitzende Person durch das
Los bestimmt.

(2) Eine Arbeitsgruppe ist beschlussfähig, wenn alle ordent-
lichen Mitglieder anwesend oder ordnungsgemäß  vertreten
sind. Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst. § 6 Abs. 3 und 4 gelten sinngemäß.

(3) Die Fertigung der Niederschrift erfolgt entsprechend § 7
durch eine von der vorsitzenden Person bestimmte Person,
die der Arbeitsgruppe nicht angehören muss. Die von der
vorsitzenden Person genehmigte Niederschrift ist an die Ge-
schäftsstelle weiterzuleiten.

Dritter Teil

Gemeinsame Vorschriften

§ 12
Entschädigung

Die Mitglieder des Ausschusses, deren Stellvertretungen
und die außerordentlichen Mitglieder der Arbeitsgruppen
erhalten bei der Teilnahme an einer Sitzung eine Entschädi-
gung. Die Höhe der Entschädigung wird vom zuständigen
Fachministerium gesondert geregelt.

§ 13
Änderung der Geschäftsordnung

Die Geschäftsordnung kann durch einstimmigen Beschluss
der stimmberechtigten Mitglieder des Ausschusses geändert
werden.


